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Staatsstraße 2229 von Abschnitt/Station 340/0,280 bis Abschnitt/Station 
340/0,360 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung (§ 4 Abs. 1 
BauGB) 
hier: Stellungnahme des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt 
 
Anlagen 

 Auszug aus dem Streckenkataster der B / St mit Angabe der OD-Grenzen 
 Bauleitplanausschnitt 
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Staatliche Bauamt Ingolstadt nimmt zu der nachfolgend beschriebenen Bau-
leitplanung als Träger öffentlicher Belange wie folgt Stellung. 
 

1. Gemeinde Denkendorf 

  Flächennutzungsplan  mit Landschaftsplan 
 31. Änderung 

  Bebauungsplan „Limes Center“ 

 für das Gebiet       

 mit Grünordnungsplan 
 dient der Deckung dringenden Wohnbedarfs  ja  nein 

  Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan 
  

  Frist für Stellungnahme 26.03.21 (§ 4 BauGB) 

2. Träger öffentlicher Belange 
Freistaat Bayern - Straßenbauverwaltung - 

 Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel. Nr.) 
Staatliches Bauamt Ingolstadt, Fachbereich Straßenbau, Paradeplatz 2 , 85049 In-
golstadt, Tel.: 0841 / 9346- 0 
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2.1 Grundsätzliche Stellungnahme 
 
Gegen die Aufstellung bzw. Änderung der Bauleitplanung bestehen seitens des Staat-
lichen Bauamtes Ingolstadt keine Einwendungen, wenn die unter Punkt 2.2 ff. ge-
nannten Punkte beachtet werden. 
 
 

 

2.2 Ziele der Raumordnung die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 
BauGB auslösen 

 
- keine - 
 

 

2.3 Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan 
berühren können, mit Angabe des Sachstandes 

 
Beim Staatlichen Bauamt Ingolstadt bestehen für den Bereich der o.g. Bauleitplanung 
keine Ausbauabsichten. 
 

 

2.4 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher 
Regelungen, die im Regelfall in der Abwägung nicht überwunden wer-
den können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnun-
gen), Angabe der Rechtsgrundlage sowie Möglichkeiten der Überwin-
dung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 
 

  Bauverbot 
 
 Entlang der freien Strecke von Staatsstraßen gilt gemäß Art. 23 Abs. 1 Ba-

yStrWG für bauliche Anlagen bis 20,0 m Abstand vom äußeren Rand der Fahr-
bahndecke ein Bauverbot. 
Die entsprechende Anbauverbotszone ist im Bauleitplan darzustellen. 

 
 Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG inner-

halb der Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der Anbauverbotszone sind 
sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit des Kraftfahrers nicht gestört wird. 

 
 Bäume und Lärmschutzanlagen dürfen nur mit einem Mindestabstand von 7,5 m 

vom Fahrbahnrand der Straße errichtet werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB, Sicher-
heit des Verkehrs, unter Berücksichtigung der RPS bzw. RAL). 

 

  Neuanbindung 
 
 Mit dem Anschluss des Baugebietes an die St 2229 über die im Plan dargestellte 

neue Erschließungsstraße und den Kreisverkehr besteht grundsätzlich Einver-
ständnis. 
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 Die Kommune übernimmt alle Kosten für bauliche oder sonstige Änderungen im 

Zusammenhang mit der neuen Anbindung (§ 12 Abs. 1 FstrG bzw. Art. 32 Abs. 1 
BayStrWG). 

 
 Die Kommune hat die entstehenden Erneuerungs- und Unterhaltsmehrkosten 

der Straßenbauverwaltung zu ersetzen (§ 12 Abs. 1 FStrG bzw. Art. 32 Abs. 1 
BayStrWG i.V.m. § 13 Abs. 3 FStrG bzw. Art. 33 Abs. 3 BayStrWG). 

 
 Hierzu hat die Kommune vor Rechtsverbindlichkeit des Bauleitplanes den Ab-

schluss einer Vereinbarung beim Staatlichen Bauamt zu beantragen, in der die 
technischen Einzelheiten sowie die Kostentragung zu regeln sind. Hierzu ist 
eine detaillierte Planung erforderlich. 

 
 Sie übernimmt auch die Kosten für bauliche oder sonstige Änderungen im 

Zusammenhang mit der neuen Anbindung die zu einem späteren Zeitpunkt 
aufgrund verkehrlicher Belange oder für die Erschließung notwendig werden 
(z.B. Fußgängerquerungen). 

 
 Der Kreisverkehr und die neue Erschließungsstraße müssen vor Erstellung 

der Hochbauten planungsgemäß ausgebaut und mit einem bituminösen oder 
gleichwertigen Belag versehen werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB i.V.m. Art. 9 
Abs. 1 BayStrWG). 

 
 Die Entwässerung der Einmündungsfläche muss durch entwässerungstech-

nische Maßnahmen so gestaltet werden, dass kein Oberflächenwasser der 
im Betreff genannten Straße zufließen kann (§ 1 Abs.6 Nr. 9 BauGB i.V.m. 
Art. 9 Abs. 1 BayStrWG). 
Soweit durch die entwässerungstechnischen Maßnahmen ein wasserrechtli-
cher Tatbestand geschaffen wird, ist hierzu von der Kommune die wasser-
rechtliche Genehmigung der unteren Wasserbehörde einzuholen. 

 
 

  Sonstiges 
 
 Mit der Ausweisung des Gewerbegebiets “Limes Center“ ist eine deutliche Zu-

nahme des Verkehrs auf der Staatsstraße 2229 zu erwarten. In diesem Zusam-
menhang ist im Rahmen einer Verkehrsuntersuchung von Prof. Kurzak die Leis-
tungsfähigkeit des neuen Kreisverkehrs an der Anschlussstelle BAB A9 / St 2229 
nach HBS 2015 überprüft worden und die Ergebnisse sind bei der Erschließung 
des neuen Gewerbegebietes zu berücksichtigen. 

 
 Für die Maßnahme sind von der Gemeinde zwei Sicherheitsaudits von einem 

unabhängigen Ingenieurbüro zu erstellen. Das erste Sicherheitsaudit ist der 
Straßenbauverwaltung mit den Ausführungsplänen vorzulegen. Eventuell erfor-
derliche Planungsänderungen, die sich aus dem Sicherheitsaudit ergeben, sind 
unverzüglich in die Ausführungsplanungen einzuarbeiten. Das zweite Sicher-
heitsaudit über die Bauleistung ist der Straßenbauverwaltung vor der Verkehrs-
freigabe vorzulegen. 
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2.5 Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 

 
Auf die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle erfor-
derliche Lärmschutzmaßnahmen werden nicht vom Baulastträger der Bundes- bzw. 
Staatsstraße übernommen. (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) 
 

 
Wir bitten um Übersendung eines Gemeinderatsbeschlusses, wie unsere Stellung-
nahme im Rahmen der Abwägung behandelt wurde. 
 
Der rechtsgültige Bebauungsplan (einschließlich Satzung) ist dem Bauamt zu über-
senden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

 

 
 






























